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← Erwägungsgrund 87 ↑ ErwGr-Gesamtliste Erwägungsgrund 89 →

ErwGr

Erwägungsgrund 88 - Format und Verfahren der Meldung

1 Bei der detaillierten Regelung des Formats und der Verfahren für die Meldung von Verletzungen des
Schutzes personenbezogener Daten sollten die Umstände der Verletzung hinreichend berücksichtigt
werden, beispielsweise ob personenbezogene Daten durch geeignete technische
Sicherheitsvorkehrungen geschützt waren, die die Wahrscheinlichkeit eines Identitätsbetrugs oder
anderer Formen des Datenmissbrauchs wirksam verringern. 2 Überdies sollten solche Regeln und
Verfahren den berechtigten Interessen der Strafverfolgungsbehörden in Fällen Rechnung tragen, in
denen die Untersuchung der Umstände einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten
durch eine frühzeitige Offenlegung in unnötiger Weise behindert würde.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.
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